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Landgericht

IM NAMEN DES VOLKES

Urteif

ln dem Rechtsstreit

Ün Autoverm ietung I)ges etzlic h veft reten durch den Ges c häftsf ührerl

. Klägerln und Berufungsklägerln "

Flechtsanwälte Müller, Sitzenstuhl und Heinecke.
Nordring 1,76829|_andau in der pfalz

t .

Beklagter und Berufungsbeklagter _

2' HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstüt', gesetzlich verrreren durch den Vorstand, willi-Hus-song-Straß e Z, 96442 Coburg
- Beklagte und Berufungsbeklagte _

P-rozässbevoilmächtiqte zu 1 und Rechtsanwärte lr/eschkat & Nauert,
e,. Katharinengasse 1, g5ggo Gießen

wegen Schadonsersatz aus Verkehrsunfall

hat die 1' Zvilkammer des Landgerichts l-andau in der pfatz durch die Mzepräsidentin des Land-gerichts Peters, den Richter am Landgericht Dr. Kaiser und den Richter m n*t garicht sch-mitt auf Grund der mrindfichen Verhandrung vorn 02.06.200-9
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für Recht erkannft,

I
t . Auf die Berufung der Klägerin wird das urteil das Amtsgerichts Landau vom

10.10.2008 (Aktenzeichen 5 c g39lon abgeändeft wie folgrt:

Die Beklagten werden als Gesamtscnuune, verurteilt, an die Klägerin
105,76 EUR nebst Znsen in Höhe von 5 Prozentpunkten riber dem Basis-
zinssatz seit 16.04.2006 sowie 45,00 EUFI vorgerichtliche Nebenkosten zu
zahlen.

Die Beklagrten haberr die Kosten des Rechtsstreits zu tragen,

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Die zulässige ($ 511 Abs' 2zffer 2?ol Benrfung der Klägerin ist rollumfänglich begrilndet.

Die Klägerin kann von den Beklagten restliche Metwagenkosten aus abgetretenem Recht nach
ft/aBgabe der 55 7 Abs. 1 StvG, 3 Nr. 1 Pflichtversicherungsgesetz a.F., o9B BGB in Höhe von
105,76 EUFI verlangen. Der objektiv erforderliche Kostenaufwand im Sinne des S 24g BGB
beträgrt im vorliegenden Fall 876,70 EuR, so dass nach Abzug der vorprozessuatgeleisteten
Zahlung in Höhe von 664,19 EUF| ein erstattungsfähiger Betrag von212,51EUF1 verbleibt, der
über der streitgegenständtichen Forderung von 105,76 EUFI liegrt, An der grundsätzlichen
Aktivlegitimation der Klägerin besteht kein Zweifel. Der in seiner Eigenschaft als Eigentrlmer des
verunfalltenPlaiv.soeschädigt*hatseinegegenÜberdenBek|agtenbestehenden

schadensersatzansprüche betreffend die Metwagenkosten wirksam - ein verstoß gegen das
RechtsberatungsgeseE a.F. riegt insoweit nicht vor - abgetreten.

lll.

V.



- Seite 3 von 6

..- |

Da der Geschädigte einen aus betriebswirtschaftlicher Sicht im Wesentlichen gerechtfertigten
unfallersatztarif in Anspruch genommen hat, kommt es nicht darauf an, ob er durch Einholung
von Alternativangeboten bei lvlarktkonkurrenten der Klägerin einen günstigeren l!fietpreis für ein
vergleichsbares Ersatzfahrzeug hätte erlangen können. trfithin ist es unschädlich, dass der
Geschädigrte Preisvergleiche bezüglich anderer lVlietwagenunternehmer nichr eingehott hat,
obgleich es ihm ersichtlich zuzumuten war - eine konkrete Notsituation lag nicht vor -,

Vergleichs angebote einzuholen.

Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH (vgl. grundlegend Versicherungsrecht 2005, g50) ist
der Unfallersatztarif als erforderlicher Aufwand zur Schadensheseitigung zu qualifizieren, wenn
die Besonderheiten dieses Tarifs einen gegenüber dem Normaltarif höheren preis aus
betriebswirtschaftlicher Sicht rechtfertigen. lm Flahmen der prüfung der betriebswirtschaftlichen
Rechtferltgung eines unfallersatztarifs ist es nach der Rechtsprechung des BGH (urteilv.
12'06.2007, Az' vla 161/06) nicht erforderlich, die Kalkulation des konkreten Unternehmens
nachzuvollziehen; vielmehr kann sich die Prüfung im Lichte des g zg7 podarauf beschränken,
ob spezifische Leistungen beider Vermietung an Unfallgeschädige allgemein einen Aufschlag
rechtfertigen, wobeiauch ein pauschaler Aufschlag auf den Normaltarif in Betracht kommt.
Aufgrund der Besonderheiten der Unfallsituation ist in der Ftegel ein höherer Metwagenpreis als
der Normaltarif zur schadensbeseitigung im sinne des $ 24g Abs. 2 satz 1 BGB erforderlich. zt
den durch die Unfallsituation bedingten besonderen Leistungen des Vermieters zählen solche,
die bei der gebotenen subjeHbezogenen Schadensbetrachtung zu dem zur Beseitigung des
schadens erforderlichen Aufwand des Geschädigrten gehören. Ats rechtfertigende Gründe sind
etwa die Vorfinanzierung, das Risil<o eines Auslalls mit der Ersatzforderung wegen falscher
Beweftung der Anteile am Unfallgeschehen durch den Kunden oder den Kfz-Ve rmietet zu
nennen (BGH NJW 2006, 360; oLG Köln NZ't 2007,199). Nach gefestigter Ftechtsprechung der
Berufungskammern des Landgerichts Landau ist es gerechtfertigt, den Normaltarif um eine
Pauschale von 20 "/ozu erhöhen, um den besonderen betriebswirlschaftlichen Anforderungen an
den UnfallersaEtarif Rechnung zu tragen.

fur Berechnung des Normartarifs kann nach der Rechtsprechung des BGH der
schwacke'Metpreisspiegel hinsichtlich des Postleitzahlengebiets des Geschädigrten
herangezogen werden (BGH NJw 2008, 1519). soweit weitere tr/arktbetrachtungen neben der
schwackeliste erschienen sind - insbesondere eine solche des Fraunhoferinstituts -, vermag
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dies die Anwendbarkeit des Schwacke-ruri.pr.Arjiegels nicht in Frage zu stellen. Es ist nicht
Aufgabe des Gerichts, lediglich allgemein gehaltenen Angriffen gegen eine Schätzgrurrdlage

nachzugehen. Einwendungen gegen die Grundlagen der Schadensbemessung sind nur dann
erheblich, wenn sie auf den konkreten Fall bezogen sind, Deshalb bedarf die Eignung von Listen
oder Tabellen, die bei der Schadensschätzung Venruendung finden können, nur dann der
Klärung, w'enn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend gemachte lr,läingel der
betreffenden Schätzungsgrundlage sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken qg611 1r1.1q,;
2008, 1519). An dahingehenden ArrknüpfungspunKen fehlt es hier.

Der verunfallte Pkr,v des Geschädigten vom Typ Mtsubishi Colt "invite" ist in die Klasse 5 des
Autornietpreisspiegels einzuordnen. Damit errechnet sich bezüglich dieses Fahrzeugs im
Postleiskahlenbereich 768 bei einer Metdauer von ZSfagen folgende erstattungsfähige Summe:
357,00 EUR als Dreitagetarif zuzüglich 2 x 119,00 EUR jeweils als Tagestarif; dies ergibt etne
Summe von 595,00 EUR bezüglich derer ein Aufschlag in Höhe von 20 "Ävorzunehmen ist. so
dass sich ein Betrag von 714,00 EUR ergibt, zu welchem die Hattungsfreistellungskosten in
Höhe von 11 1,00 EUFI sowie die Kosten für die Winlerreifen in Höhe von 51.70 EUR
hinzuzurechnen sind, so dass ein grundsätzlich erstattungsfähiger Betrag von 876,70 EUR in
Ansatz zu bringen ist. Weitere Nebenkosten für Zrstellungs- und Abholungskosten sind von der
2Oo/"'Pauschale abgedeckt. Nach Abzug der beklagtenseits ausgeglichenen 664,1g EUR
verbleibt ein Betrag von 212,51 EUR, der die streitgegenständliche Forderung von 105,76 EUR
ribersteigt.

Die ausgeufteilte Summe ist nicht unter dem Gesichtspunkt der Verletzung der
Schadensminderungspflicht seitens des Geschädigten im Lichte des S 254 BGB zu kürzen. Die
insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagrten haben nicht dargelegt, dass dem
Geschädigten ein gcinstigerer Tarif nach den konkreten Umstärrden "ohne Weiteres,'zugänglich
gewesen ist (vgl. zur diesbezÜglichen Darlegungspflicht des Schädigers: BGH NJW 200g,
2910). Zuar liegt es in jenen Fällen, in denen - wie hier - die Anmietung des Ersatzfahrzeugs erst
eine Woche oder länger nach dem Unfall erfolgrt, nahe, dass der Geschädigrte gegen seine
Erkundigungspflichten verstoßen hat, wenn die Beklagten das Problem der Metrruagenpreise
schriftlich angesprochen hatten und der vom Autovermieter angebotene preis weit über dern von
den Beklagrten genannten lag (vgl. BGH NJW 2009,58), das an den Geschädigrten übersandte

# mup hape, ; € Tq1en
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Schreiben der Beklagten Zffer 2. vom 24.02.2006 ist jedoch nicht geeignet, eine
Erkundigungspflicht des Geschädigrten im vorgenannten Sinne auszulösen. Es ist nicht
erkennbar, dass die als Anhang dem vorgenannten Schreiben beigefügten Internet-Angebote
vom Geschädigten hätten ohne Weiteres in Anspruch genomrien werden können: offen bleibt
insbesondere, ob die genannten Tarlfe im fraglichen Zeitpunkt für den Geschädigten erhälilich
waren, ob entsprechende Fahrzeuge im Raum Landau/Sridliche Weinstraße vorgehalten

wurden, ob sämtliche Nebenkosten mit abgegolten waren und ob die Tarife von einer
Vorauszahlung des Meters abhängig waren. Hinzu kommt, dass die Beklagrte Ztter Z.im
Schreiben vom 24.02.2006 eingangs ihren "schadensservice plus" angeboten hat, so dass es
aus der Sicht des Geschädi$en nicht fern lag, dass die nachfolgend aufgelisteten
Metwagenpreise mit dem vorangestellten Angebot in Verbindung stehen.

Die Kostenentscheidung fotgt aus den $S g1 Abs. 1 , 100 Abs. 4 Zpo.

Die Entscheidung tjber die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf den SS 7Og Nr. 10, 711,71g
DO,

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des $ 543 Abs. Z75,lO nicht erfüllt
sind.

Peters

Vizepräsidentin
des Landgerichts

Dr. Kaiser

Richter
am l-andgerichl

Schmitt

Richter
am Amtsgericht

Besch luss:

Der Gegenstandswert ftir das Berufungsverfahren wird auf 105,76 € festgesetzt.



Peters

Mzepräsidentin
des Landgerichts
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Dr. Kaiser

Flichter
am l€ndgericht

Schmitt

Flichter
am Amtsgericht


